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Ausgleichs zwischen militärischen und humanitären Erwä-
gungen auf der vierten Überprüfungskonferenz im November
2011 weiter behandelt werden wird;

11. begrüßt ferner die von den Vertragsstaaten des
Protokolls über explosive Kampfmittelrückstände (Proto-
koll V) eingegangene Verpflichtung, das Protokoll wirksam
und effizient durchzuführen und die von der ersten und zwei-
ten Konferenz der Hohen Vertragsparteien des Protokolls
gefassten Beschlüsse zur Schaffung eines umfassenden Rah-
mens für Informationsaustausch und Zusammenarbeit287 um-
zusetzen, und begrüßt außerdem die Abhaltung der Sachver-
ständigentagung der Hohen Vertragsparteien des Protokolls
vom 6. bis 8. April 2011 in Genf, die einen Mechanismus für
Konsultation und Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-
staaten darstellt;

12. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der zehnten
Jahreskonferenz der Hohen Vertragsparteien des Geänderten
Protokolls II, eine informelle offene Sachverständigengruppe
einzusetzen288, und begrüßt es, dass die Sachverständigen-
gruppe der Hohen Vertragsparteien des Geänderten Proto-
kolls II am 4. und 5. April 2011 in Genf ihre dritte Tagung ab-
hielt, um Informationen über nationale Praktiken und Erfah-
rungen auszutauschen und die Durchführung des Protokolls
zu bewerten;

13. stellt außerdem fest, dass nach Artikel 8 des Über-

parteien des Geänderten Protokolls II und des Protokolls V
sowie für eine Weiterführung der Arbeit nach den Tagungen
zur Verfügung zu stellen;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner
Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der da-
zugehörigen Protokolle die Generalversammlung auch wei-
terhin regelmäßig auf elektronischem Wege über Ratifikatio-
nen und Annahmen des Übereinkommens, seines geänderten
Artikels 1

281 und der dazugehörigen Protokolle beziehungs-
weise Beitritte zu denselben zu unterrichten;

16. beschließt, den Punkt „Übereinkommen über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-

ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/63

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/417,
Ziff. 7)289.

66/63. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in 
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, namentlich die Resolution 65/90 vom 8. Dezember
2010,

erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist,

die Anstrengungen begrüßend, die die Europa-Mittel-
meer-Länder unternehmen, um ihre Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken, insbesondere
durch den Europa-Mittelmeer-Verhaltenskodex für die Be-
kämpfung des Terrorismus, der auf dem am 27. und 28. No-
vember 2005 in Barcelona (Spanien) abgehaltenen Europa-
Mittelmeer-Gipfel verabschiedet wurde,

eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtun-
gen sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei
den jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiede-
nen Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergrif-
fen wurden,

diesbezüglich unter Hinweis auf die Verabschiedung
der Gemeinsamen Erklärung des Pariser Gipfels für den Mit-
telmeerraum am 13. Juli 2008, mit der eine verstärkte Partner-
schaft, der „Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeer-
raum“, eingeleitet wurde, und auf den gemeinsamen politi-
schen Willen, die Anstrengungen zur Verwandlung des Mit-
telmeerraums in ein Gebiet des Friedens, der Demokratie, der
Zusammenarbeit und des Wohlstands wiederzubeleben,

erfreut über das Inkrafttreten des Vertrags über die
Kernwaffenfreie Zone Afrika (Vertrag von Pelindaba)290, das
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler
wie auch auf internationaler Ebene beiträgt,

287 Siehe CCW/P.V/CONF/2007/1 und Corr.1 und 2 sowie
CCW/P.V/CONF/2008/12.
288 Siehe CCW/AP.II/CONF.10/2, Ziff. 23.

289 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola,
Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jordanien,
Kasachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino,
Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland und Zypern.
290 Siehe A/50/426, Anlage.
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in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittel-
meerraum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenar-
beit zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker
der Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und
Sicherheit in der Region beitragen wird,

sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der
Mittelmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem
Ziel, die in der Mittelmeerregion bestehenden Probleme zu
lösen und die Ursachen von Spannungen und die sich daraus
ergebende Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseiti-
gen, sowie ihres zunehmenden Bewusstseins der Notwendig-
keit weiterer gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen
Zusammenarbeit in der Region,

ferner in Anbetracht dessen, dass positive Entwicklun-
gen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb
und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Be-
reiche umfassende Zusammenarbeit der Europa-Mittelmeer-
Länder verbessern können,

erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur
Stabilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen,
und dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze
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und sozialen Lage sowie die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen den Staaten gefährden, den Ausbau der internatio-
nalen Zusammenarbeit behindern und zur Negierung der
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati-
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft führen;

8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über
Mittel zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in
der Mittelmeerregion vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Festigung von Sicherheit
und Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 66/64

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 175 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/418, Ziff. 7)294:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,




